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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.01.1993

Norm

StGB §99 A

Rechtssatz

"Gefangenhalten" und "Entziehung der persönlichen Freiheit auf andere Weise" sind rechtlich gleichwertige

Begehungsformen einselben und desselben Deliktes (§ 99 StGB), das demnach dem Täter nur einmal angelastet

werden kann, auch wenn er es in mehreren Begehungsarten verwirklicht.
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